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1. Führungsgrundsätze 
 
1.1 Präambel 

Die Statuten des Vereins „Nationale Dach-Organisation der Arbeitswelt Ge-
sundheit (OdASanté)“ werden per 12. Mai 2005 in Kraft gesetzt. Sie beinhalten 
eine Führungsorganisation mit strategischer (Vorstand) und operativer Ebene 
(Geschäftsführung).  

1.2 Ziel der Führungsorganisation und der vorliegenden Geschäftsordnung 

a) Zielorientierter und effizienter Einsatz der gesamten Ressourcen im Rah-
men der strategischen Tätigkeitsgebiete der OdASanté. 

b) Minimierung der Reibungsflächen zwischen den verschiedenen Führungs-
ebenen, vor allem hinsichtlich Aufgaben, Kompetenzen und Verantwor-
tung. 

1.3 Führungsgrundsätze 

a) Delegation von Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortung auf die un-
terste entscheidungsfähige Ebene. 

b) Regelung von klaren Zuständigkeiten und Kompetenzen, damit bei Bedarf 
rasche Entscheide gefällt werden können. 

c) grösstmögliche Eigenverantwortlichkeit der Mitarbeiter aller Stufen ge-
mäss “Management by Objectives” und “Management by Exceptions“. 

d) laufende systematische Fortschritts- und Ergebniskontrolle durch die 
nächsthöhere Führungsebene. 

e) einheitliche Erfassung und Darstellung der Leistungs- und Finanzdaten 
nach kaufmännischen Grundsätzen. 

2. Strategische Ebene 

 
2.1 Vorstand 

2.1.1 Zusammensetzung und Konstituierung 

1Der Vorstand setzt sich zusammen aus höchstens 14 Mitgliedern 

- 3 Personen, welche die Kantone vertreten und durch die Schweizerische 
Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und –direktoren 
vorgeschlagen werden (Kantonsvertretung); 

- 6 Personen, welche die Arbeitgeberinteressen einschliesslich diejenigen 
der Ausbildungsbetriebe vertreten, wobei 3 Vertreter durch H+ Die 
Spitäler der Schweiz, 2 Vertreter durch CURAVIVA Verband Heime und 
Institutionen Schweiz und 1 Vertreter durch den Spitex Verband Schweiz 
vorgeschlagen werden (Arbeitgebervertretung); 

- 4 Personen, welche die Interessen der Berufsgruppen vertreten und vom 
Schweizerischen Verband der Berufsorganisationen im Gesundheitswe-
sen vorgeschlagen werden (Berufsvertretung); 



 

3 
01.21/Geschäftsordnung_d_11.6.2008_.doc 

 

- 1 Person, welche die Interessen der kantonalen/regionalen 
Organisationen der Arbeitswelt Gesundheit vertritt und durch die 
Konferenz der kantonalen Organisationen der Arbeitswelt Gesundheit 
vorgeschlagen wird.  

 
2Die Wahl der Vorstandsmitglieder erfolgt ad personam und der Vorstand kon-
stituiert sich selbst. Insbesondere wählt er aus seinen Mitgliedern die Prä-
sidentin oder den Präsidenten sowie die Vizepräsidentin oder den Vizepräsi-
denten. Die Vorstandsmitglieder dürfen nicht gleichzeitig Vereinsmitglieder in 
der Mitgliederversammlung vertreten. (Statuten Art.11.1, 11.2, 11.4) 

3Bei der Zusammensetzung des Vorstandes achtet die Mitgliederversamm-
lung nach Möglichkeit auf eine angemessene Vertretung der Geschlechter, 
der verschiedenen Landesteile und Interessengruppen (Statuten Art. 11.3). 

4Die Amtsdauer der Vorstandsmitglieder beträgt vier Jahre. Die Wiederwahl ist 
möglich (Statuten Art. 11.5). 

2.1.2 Sitzungen und Sitzungsrhythmus, Einberufung und Traktandierung 

1Der Vorstand versammelt sich auf Einladung der Präsidentin oder des Präsi-
denten so oft es die Geschäfte erfordern, mindestens aber vier Mal jährlich 
(Statuten Art. 13.1) 

2Für die Daten der Vorstandssitzungen wird ein Jahresplan erstellt. Dieser 
wird in der Regel jeweils an Vorstandssitzungen bestätigt. Tag, Zeit und Ort 
der Sitzung und die Verhandlungsgegenstände (Traktandenliste) sind bei der 
Einberufung bekannt zu geben. Gleichzeitig werden die massgeblichen Sit-
zungsunterlagen zugestellt. Einladungen und Sitzungsunterlagen sind mög-
lichst kurz zu halten und so rechtzeitig zu versenden, dass die Mitglieder des 
Vorstandes 10 Tage vor dem entsprechenden Sitzungstermin im Besitz der 
jeweiligen Unterlagen sind. In dringenden Fällen kann diese Frist verkürzt 
werden. 

3Der Vorstand tritt auch zusammen, wenn drei seiner Mitglieder die Präsiden-
tin oder den Präsidenten schriftlich unter Angabe der Gründe um Einberufung 
einer Sitzung ersuchen. Die Präsidentin oder der Präsident hat die Sitzung in-
nert einer Woche einzuberufen. Die Sitzung hat innerhalb von zwei Wochen 
statt zu finden. 

4Jedes Mitglied des Vorstandes kann die Aufnahme von Geschäften in die 
Traktandenliste verlangen. Ein solches Begehren ist mindestens 20 Tage vor 
dem Sitzungstermin bei dem/der Präsidenten/in schriftlich anzumelden. 

5Über Gegenstände, die in der Traktandenliste nicht aufgeführt sind, können 
Beschlüsse nur gefasst werden, wenn eine ordentliche Traktandierung nicht 
möglich ist. 

6Den Vorsitz im Vorstand führt die Präsidentin oder der Präsident, bei de-
rer/dessen Verhinderung, die Vizepräsidentin oder der Vizepräsident bei un-
vorhergesehener kurzfristiger Verhinderung allenfalls ein vom Vorstand zu 
bestimmendes Vorstandsmitglied. 

7Der Geschäftsführer oder die Geschäftsführerin nimmt in der Regel an den 
Sitzungen des Vorstandes mit beratender Stimme teil. 
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2.1.3 Beschlussfähigkeit, Beschlussfassung, Protokoll 
 
1Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglie-
der anwesend ist (Statuten Art. 13.2). 

2Die Entscheidungsfindung erfolgt grundsätzlich durch Konsens. Kommt ein 
solcher nicht zustande, so beschliesst der Vorstand mit einfacher Mehrheit der 
abgegebenen Stimmen (Statuten Art. 13.2). Wird im Rahmen eines Ent-
scheids über eine Eingabe an die Behörden zwischen den Interessengruppen 
(Gesundheitsbehörden, Arbeitgeberschaft, Berufsverbände) keine Einigung 
erzielt, hat die unterlegene Interessengruppe das Recht zu verlangen, dass 
die Minderheitsmeinung im Rahmen der Eingabe kommuniziert wird. Dabei 
müssen sämtliche Personen der unterlegenen Interessengruppe im Vorstand 
zustimmen. 

3Ein Beschluss oder eine Wahl gilt als nicht zustande gekommen und das 
Geschäft als zurückgewiesen, wenn alle 6 Arbeitgebervertreter zur 
überstimmten Minderheit gehören (Sperrminorität). Sind bei der betreffenden 
Abstimmung oder Wahl nicht alle Arbeitgebervertreterinnen und -vertreter 
anwesend, werden die Abwesenden von der Präsidentin oder vom 
Präsidenten schriftlich aufgefordert, sich innerhalb von zwei Wochen 
schriftlich zum betreffenden Geschäft zu äussern. 

4Bei Stimmengleichheit hat die Präsidentin oder der Präsident oder bei Abwe-
senheit die Vizepräsidentin oder der Vizepräsident den Stichentscheid (Sta-
tuten Art. 13.2) 

5Beschlüsse können in zeitlich nicht aufschiebbaren Fällen auch auf anderen 
Wegen (Briefpost, Telefax, E-Mail etc.) gefasst werden, sofern nicht mindes-
tens 3 Vorstandsmitglieder die mündliche Beratung verlangen (Statuten Art. 
13.3). Sind hierbei nicht alle Vorstandsmitglieder erreichbar, müssen für einen 
gültigen Beschluss mindestens zwei Drittel des Vorstandes sowohl für den Zir-
kularweg wie auch in der Sache zustimmen. 

6Über die Verhandlungen und Beschlüsse des Vorstandes wird ein Protokoll 
geführt. Die Aufnahme des Protokolls kann an die Geschäftsführerin oder den 
Geschäftsführer oder an eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter der Ge-
schäftsstelle der OdASanté delegiert werden. 

7Die Protokolle sind sämtlichen Mitgliedern des Vorstandes und der 
Geschäftsführerin oder dem Geschäftsführer in der Regel zwei Wochen nach 
der Sitzung zuzustellen und an der nächsten Sitzung zu genehmigen. 

2.1.4 Aufgaben und Kompetenzen 

a) Der Vorstand ist das Führungsorgan des Vereins OdASanté. 

b) Er ist für alle Geschäfte zuständig, die gesetzlich oder statutarisch nicht 
ausdrücklich einem anderen Organ vorbehalten sind. 

c) Er regelt seine Organisation im Rahmen einer Geschäftsordnung (Statuten 
Art. 11.5). Er kann Führungs- und Vertretungsaufgaben delegieren (Statu-
ten Art. 12.4). 
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d) Er legt der Mitgliederversammlung die folgenden Geschäfte zur Genehmi-
gung vor (Statuten Art. 8): 

1. Wahl und Abberufung der Vorstandsmitglieder 

2. Wahl der Revisionsstelle 

3. Festlegung des jährlichen Mitgliederbeitrags 

4. Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung und des 
Revisionsstellenberichts 

5. Genehmigung der mittelfristigen Finanzplanung 

6. Entlastung des Vorstandes 

7. Entscheid über die Aufnahme oder den Ausschluss von Mit-
gliedern 

8. Entscheid über Statutenänderungen 

9. Auflösung des Vereins 

10. Entscheid über Geschäfte, die ihr vom Vorstand vorgelegt 
werden. 

e) Er legt der Konferenz der kantonalen OdA insbesondere folgende Ge-
schäfte zur Beratung vor (Statuten Art. 17):  

1. Erlass bzw. Änderungen von Gesetzen und Verordnungen im 
Bildungsbereich 

2. Strategische Grundausrichtungen 

3. Mittelfristplanung der Tätigkeit der OdASanté.   

f) 1Der Vorstand kann für die Vorbereitung von komplexen Geschäften Aus-
schüsse bilden. 

2Geschäfte mit strategischer Bedeutung, welche aber im Vorstand keiner 
strategischen Diskussion bedürfen oder bereits diskutiert wurden, können 
von der Präsidentin oder vom Präsidenten in Zusammenarbeit mit der Ge-
schäftsführerin oder dem Geschäftsführer bearbeitet und erledigt werden. 
Die Präsidentin oder der Präsident informiert den Vorstand regelmässig 
über diese Geschäfte. 

3Die Geschäfte des Vorstandes sind von der Geschäftsführerin oder dem 
Geschäftsführer so vorzubereiten, dass ein Entscheid mit möglichst klei-
nem Aktenstudium gefällt werden kann. Die Dokumentation zu den Ge-
schäften kann von den Vorstandsmitgliedern an den Sitzungen nach Bedarf 
eingesehen werden. Im Übrigen können die Vorstandsmitglieder von der 
Geschäftsführerin oder vom Geschäftsführer jederzeit weitere Unterlagen 
zu den jeweiligen Geschäften verlangen. 

4Der Vorstand genehmigt die von der Geschäftsführerin oder vom Ge-
schäftsführer erarbeiteten Strategien für die Geschäftsstelle (Aufgaben, 
Dienstleistungen, grundsätzliche Finanz-, Personal- und Informationspolitik 
etc.) sowie deren Umsetzungsplanung (Zeitpläne, Strukturen, Personen, 
Finanzen etc.). Für die operative Umsetzung der genehmigten Strategien 
ist die Geschäftsführerin oder der Geschäftsführer zuständig und verant-
wortlich. 

g) Er führt bei den betroffenen Organisationen eine mündliche Anhörung oder 
eine schriftliche Vernehmlassung durch, wenn dies von allen Personen der 
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Kantonsvertretung, der Arbeitgebervertretung oder der Berufsvertretung im 
Vorstand verlangt wird. 

h) Er organisiert den geeigneten Einbezug der betroffenen Organisationen in 
den Berufsfeldern des Gesundheitswesens für die Belange der Berufsbil-
dung (insbesondere Arbeitgeber, Berufsgruppen, Gesundheitsbehörden, 
überkantonale, kantonale und bereichsspezifische Organisationen der 
Arbeitswelt sowie Bildungsanbieter) und die adäquate Vertretung dieser 
Anliegen gegenüber den Behörden und Dritten. 

i) Er nimmt die Anliegen und Vorschläge von betroffenen Organisationen 
entgegen und behandelt diese sorgfältig. 

2.1.5 Auskunftsrecht und Berichterstattung 

1Jedes Mitglied des Vorstandes kann Auskunft über alle Angelegenheiten des 
Vereins verlangen. In den Sitzungen sind alle Mitglieder des Vorstandes und 
die Geschäftsführerin oder der Geschäftsführer zur Auskunft verpflichtet. 

2Ausserhalb der Sitzungen kann jedes Mitglied des Vorstandes von der Ge-
schäftsführerin oder vom Geschäftsführer Auskunft über den Geschäftsgang 
und – mit Ermächtigung der Präsidentin oder des Präsidenten – über einzelne 
Vorgänge verlangen. Soweit es für die Erfüllung einer Aufgabe erforderlich ist, 
kann jedes Mitglied der Präsidentin oder dem Präsidenten beantragen, dass 
ihm Bücher und Akten vorgelegt werden.  

3Die Präsidentin oder der Präsident entscheidet über das Gesuch nach Rück-
sprache mit der Geschäftsführerin oder dem Geschäftsführer. Weist die Prä-
sidentin oder der Präsident ein Gesuch um Auskunft, Anhörung oder Einsicht 
ab, so entscheidet der Vorstand. Regelungen oder Beschlüsse des Vorstan-
des, die das Recht auf Auskunft und Einsichtnahme der Vorstandsmitglieder 
erweitern, bleiben vorbehalten. Die Vorschriften des eidgenössischen Daten-
schutzgesetzes sind in jedem Fall einzuhalten. 

4In jeder Sitzung mit Anwesenheit der Geschäftsführerin oder des Geschäfts-
führers ist der Vorstand von dieser/m über den laufenden Geschäftsgang und 
die wichtigen Vorfälle zu orientieren. Ausserordentliche Vorfälle sind den Mit-
gliedern des Vorstandes auf dem Zirkularweg unverzüglich zur Kenntnis zu 
bringen. Die Geschäftsführerin oder der Geschäftsführer kann nach Bedarf 
sachverständige Personen für die Sitzungen beiziehen. 

2.1.6 Kommissionen und Arbeitsgruppen 

1Zur Lösung besonderer Aufgaben kann der Vorstand ständige Kommissionen 
oder temporäre Arbeitsgruppen einsetzen. 

2Bei der Zusammensetzung der Kommissionen und Arbeitsgruppen achtet der 
Vorstand nach Möglichkeit auf eine angemessene Vertretung der Berufs-
gruppen, der verschiedenen Landesteile und Interessengruppen.  
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3Für die Bearbeitung von Themen und Anliegen, welche bestimmte Berufs-
gruppen oder Bildungsfragen betreffen, muss der Vorstand fachlich befähigte 
temporäre Arbeitsgruppen einsetzen, welche ihm das geeignete Vorgehen 
und die zu ergreifenden Massnahmen vorschlagen (Statuten Art. 20.1 - 3). 

4Der Vorstand bestimmt den Auftrag, die Dauer, die Leitung, die Finanzen und 
die Mitglieder der von ihm eingesetzten Kommissionen und Arbeitsgruppen. 
Er bestimmt weiter Form und Termin der Berichterstattung sowie die allfällige 
Beanspruchung der Infrastruktur der Geschäftsstelle durch die Kommissionen. 

5Der Vorstand bestimmt auch die Delegierten der OdASanté in externen 
Kommissionen und Arbeitsgruppen. 

 

2.1.7 Geheimhaltung 

Die Diskussionen und Entscheide der Mitglieder des Vorstandes sind grund-
sätzlich nicht geheim. In Bezug auf im Vorstand als vertraulich erklärte Infor-
mationen (z.B. Personalentscheide bez. Löhne) verpflichten sich die Mitglie-
der, über diese Informationen und Tatsachen Stillschweigen gegenüber Drit-
ten zu bewahren. Die Stillschweigepflicht gilt über das Amtsende hinaus. 

3. Operative Ebene 
 
3.1 Die Geschäftsführerin oder der Geschäftsführer 

1Die Geschäftsführerin oder der Geschäftsführer leitet die Geschäftsstelle des 
Vereins. Ihr/ihm obliegt die operative Geschäftsführung für die Tätigkeit des 
Vereins. 

2Die für die Wahrnehmung dieser Aufgaben direkt der Geschäftsführerin oder 
dem Geschäftsführer zustehenden Kompetenzen werden vom Vorstand im 
„Reglement über die Delegation von Führungs- und Vertretungsaufgaben und 
die Unterschriftsberechtigung“ geregelt. 

3Bei Abwesenheit der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers werden 
deren/dessen Entscheidungs- und Vertretungskompetenzen vollumfänglich 
von der bezeichneten Stellvertreterin oder vom Stellvertreter wahrgenommen. 

 
 
 
 
Die vorliegende Geschäftsordnung wurde am 12.5.2005 genehmigt und nach der 
Statutenrevision vom 11.6.2008 angepasst.  
 

∎  


